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 Sport- und Freitzeitschifffahrt in 
Bezug auf die COVID-19 

Konstanz (BW). Die Wasserschutzpolizeidirektion 
des Polizeipräsidiums Einsatz weist im Zusam-
menhang mit der Sport- und Freizeitschifffahrt 
aktuell darauf hin, dass die Bestimmungen der 
Corona-Verordnung auch beim Wassersport in 
Baden-Württemberg zu beachten sind. So ist ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Perso-
nen als Schutzmaßnahme im öffentlichen Raum 
für sich und andere einzuhalten. Ebenfalls sind die 
geltenden Regelungen zu Fahrten und Reisen zu 
berücksichtigen.

derzeit ist im landesgebiet die nutzung der Bundes-
wasserstraßen (wie rhein und neckar) und der lan-
desgewässer (wie nebengewässer des rheins und 
Bodensee) zum freizeitzweck auch aus verkehrlichen 
gründen nicht grundsätzlich formell untersagt.

zum schutz und zur eindämmung des Coronavirus 
kann es örtlich jedoch zu einschränkungen oder Ver-
boten durch die zuständigen Bundes- und landesbe-

hörden kommen. dies kann über den einzelfall hinaus 
zu schließungen, sperrungen oder aufenthalts- und 
Betretungsverboten oder Betriebsuntersagungen usw. 
von Wasserflächen, Anlagen, Wasserfahrzeugen oder 
Landflächen und insbesondere Einrichtungen durch 
die beteiligten Behörden (und privaten Betreiber) usw. 
führen.

die polizei überwacht auch hier die einhaltung der Be-
stimmungen.

es ist daher ratsam, sich vor antritt der fahrt bei 
den örtlich zuständigen Behörden oder den wasser-
schutzpolizeien im in- und ausland zu informieren. 
insbesondere darüber, welche infektionsschutzrecht-
lichen ge- und Verbote für das jeweilige fahrtgebiet 
und landesgebiet bestehen oder dort aktuell bekannt 
sind. so kann bereits im Vorfeld möglichen sanktio-
nierungen oder Ärgernissen bei den freizeitaktivitäten 
aus dem wege gegangen werden.
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